
Antrag A1 
 
Antragsteller: Alexander Plitsch 
 
§7 Absatz 1 der Satzung soll wie folgt geändert werden: 
 

(1) DEMOKRATIE IN BEWEGUNG will eine Bundeseinheitliche Partei sein, weswegen wir es 
anstreben nur eine bundeseinheitliche Satzung zu haben. Zusätzlich zum Bundesverband 
gliedert sich DEMOKRATIE IN BEWEGUNG in Landesverbände. Die Landesverbände 
können nach ihren örtlichen Bedürfnissen Untergliederungen schaffen. Innerhalb der 
staatsrechtlichen Grenzen eines Landes gibt es nur einen Landesverband. Landesverbände 
sowie weitere Untergliederungen sollen bei Gründung mindestens 3 Mitglieder umfassen. Der 
Vorstand eines Landesverbandes besteht aus mindestens 3 Personen, wobei je ein 
Vorstandsmitglied Vorsitzende/r und eins Schatzmeister/in sein muss. 
 

 
Begründung: 
 
Die Begrenzung von Landesvorständen auf 5 Mitglieder soll aufgehoben werden, weil schon 
bald einige der größeren Landesverbände größere Vorstände brauchen könnten. 
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